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Hier gibt's noch weitaus kuriosere Regelungen. Aktuelles Beispiel: Bei unserer zweizügigen
Schule werden aller Voraussicht nach demnächst zwei Kinder umziehen in eine andere Stadt.
Da die Klassenmesszahl dann unter die 24 rutscht (a+b-Klasse), bleibt der SL keine andere
Wahl als die Klassen zusammenzulegen und einen Beamten abordnen zu lassen. Anstatt hier
eine stufenlose Stundenzuweisung im Gliederungsplan vorzusehen, sagt das System ganz
strikt: Bei 24 Kindern werden der Schule 18 Sockelbasisstunden weggenommen. Basta!

Das schon zum Halbjahr zu wissen, nimmt einem viel der vorher noch vorhandenen
Arbeitsfreude (und Lebensqualität). 
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